
§11
(1) Für die Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen 

werden die Wahlkommission der Republik, eine Wahlkommission in 
jedem Bezirk und in jedem Kreis gebildet.

(2) Für die Wahlen zu den Kreistagen, Stadtverordnetenversamm
lungen, Stadtbezirksversammlungen und Gemeindevertretungen wer
den die Wahlkommission der Republik, eine Wahlkommission in je
dem Bezirk, in jedem Kreis, in jeder Stadt, in jedem Stadtbezirk und in 
jeder Gemeinde gebildet.

§12
(1) Den Wahlkommissionen gehören Vertreter der in der Nationa

len Front der Deutschen Demokratischen Republik zusammenwirken
den Parteien und Massenorganisationen, Produktionsarbeiter, Genos
senschaftsbauern, Angehörige der Intelligenz, Angehörige der 
bewaffneten Organe und andere Werktätige an.

(2) Die Mitglieder der Wahlkommissionen werden vom National
rat bzw. von den zuständigen Ausschüssen der Nationalen Front der 
Deutschen Demokratischen Republik vorgeschlagen.

(3) Auf der Grundlage der unterbreiteten Vorschläge werden die 
Wahlkommission der Republik vom Staatsrat und die Bezirks-, Kreis-, 
Stadt-, Stadtbezirks- und Gemeindewahlkommissionen von den jewei
ligen Räten gebildet.

(4) Die Bildung der Wahlkommission der Republik erfolgt späte
stens 60 Tage, die der örtlichen Wahlkommissionen spätestens 50 Tage 
vor dem Wahltag.

(5) Die Wahlkommission der Republik berichtet dem Staatsrat über 
die Erfüllung ihrer Aufgaben.

§13
(1) Die Wahlkommission der Republik besteht aus dem Vorsitzen

den, seinem Stellvertreter, dem Sekretär und bis zu 35 weiteren Mit
gliedern.

(2) Die Bezirkswahlkommissionen bestehen aus dem Vorsitzen
den, seinem Stellvertreter, dem Sekretär und bis zu 14 weiteren Mit
gliedern.

(3) Die Kreis-, Stadt-, Stadtbezirks- und Gemeindewahlkommissio
nen bestehen aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem Sekre
tär und bis zu 12 weiteren Mitgliedern.

§14
(1) Für jeden Wahlbezirk wird vom Rat der Stadt, des Stadtbezir

kes bzw. der Gemeinde auf Vorschlag des zuständigen Ausschusses 
der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik späte
stens 15 Tage vor dem Wahltag ein Wahlvorstand gebildet.
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